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Version vom: 13.10.2016 

Der neue Revisionsbericht für 

Publikumsgesellschaften 

Es besteht für die Revisionsstelle die Möglichkeit in ihrem Bericht auf die weitergehende Beschreibung 
ihrer Verantwortung für die Prüfung der Jahres-/Konzernrechnung zu verzichten. Stattdessen kann im 
Revisionsbericht alternativ auch ein Verweis auf diese Webseite erfolgen. 

Nachstehend die weitergehende Beschreibung der Verantwortlichkeit der Revisionsstelle für die 
Prüfung der Jahres-/Konzernrechnung. Diese weitergehende Beschreibung ist Bestandteil des 
Berichtes der Revisionsstelle. 

… 
Als Teil einer Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den ISA sowie den 
PS üben wir während der gesamten Prüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus: 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 
falscher Darstellungen in der Jahres-/Konzernrechnung, planen und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen 
resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus 
Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung relevanten internen Kontrollsystem, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft/des 
Konzerns abzugeben. [1] 

• beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit 
zusammenhängenden Angaben. 

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit durch den Verwaltungsrat sowie auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 
Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft/ des Konzerns zur 
Fortführung der Geschäftstätigkeit aufwerfen kann. Falls wir die Schlussfolgerung treffen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazugehörigen 
Angaben im Anhang der Jahres-/Konzernrechnung aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Gesellschaft/ des Konzerns von der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit zur Folge haben. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt der Konzernrechnung einschliesslich 
der Angaben im Anhang sowie, ob die Konzernrechnung die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass eine sachgerechte Gesamtdarstellung erreicht wird. [2] 

• erlangen wir ausreichende geeignete Prüfungsnachweise zu den Finanzinformationen der Einheiten 
oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des Konzerns, um ein Prüfungsurteil zur Konzernrechnung 
abzugeben. Wir sind verantwortlich für die Anleitung, Überwachung und Durchführung der Prüfung der 
Konzernrechnung. Wir tragen die Alleinverantwortung für unser Prüfungsurteil. [3] 

Wir tauschen uns mit dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss aus, unter anderem 
über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Prüfung sowie über bedeutsame  
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Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung erkennen. 
 
Wir geben dem Verwaltungsrat bzw. dessen zuständigem Ausschuss auch eine Erklärung ab, dass 
wir die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit eingehalten haben und 
uns mit ihnen über alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte austauschen, von denen 
vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit und – sofern 
zutreffend – damit zusammenhängende Schutzmassnahmen auswirken. 
Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir uns mit dem Verwaltungsrat bzw. dessen 
zuständigem Ausschuss ausgetauscht haben, diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für die 
Prüfung der Jahres-/Konzernrechnung des aktuellen Zeitraums waren und daher die besonders 
wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte in unserem Bericht, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schliessen die öffentliche Angabe des Sachverhalts 
aus oder wir bestimmen in äusserst seltenen Fällen, dass ein Sachverhalt nicht in unserem Bericht 
mitgeteilt werden soll, weil vernünftigerweise erwartet wird, dass die negativen Folgen einer solchen 
Mitteilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse übersteigen würden. 

… 
[1]   In den Fällen, in denen der Abschlussprüfer auch die Pflicht hat, im Zusammenhang mit der 
Prüfung des Abschlusses ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben, 
ist der Satzteil wegzulassen, dass der Abschlussprüfer das interne Kontrollsystem nicht berücksichtigt 
mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben (PS 701, 
Textziffer 31 b). 
[2]   Dieser Absatz ist nur bei der Prüfung einer Konzernrechnung einzufügen. 
[3]   Dieser Absatz ist zu löschen wenn keine Teilbereichsprüfer involviert sind. 

 


